
Kind fehlt unentschuldigt - was dann? (BW) Prozess:
Eltern informieren?
Beitrag von „CDL“ vom 27. September 2022 16:14

Zitat von Palim

Das bedeutet, dass man bei einem Schulbeginn um 8.00 Uhr nicht bis 8.15 Uhr
nachgehakt hat, warum das Kind nicht anwesend ist.

Das schafft wohl höchstens eine Inselschule, konkretisiert aber nicht, was das konkret an der
Schule von TremorChrist bedeutet. Bei uns weißt man auch nicht eine Viertelstunde nach
Unterrichtsbeginn, wer nur verbummelt hat sich zu entschuldigen und wer schwänzt, das
Sekretariat hakt aber kontinuierlich nach den Vormittag über, sobald unsere
"Vermissenmeldungen" bei dort eintrudeln. Das ist meines Erachtens direkt genug.

"Nicht direkt" bedeutet für mich im Beitrag von TremorChrist, dass möglicherweise nicht mehr
im Laufe des Vormittags versucht wird (werden kann mangels Personal?) herauszufinden, was
mit unentschuldigten SuS los ist, vielleicht auch nicht einmal mehr am selben Tag. Dazu würde
es zumindest passen, dass er/sie schreibt, Fehlzeiten würden vermerkt, Entschuldigungen der
Eltern ebenfalls, nur unentschuldigtem Fehlen nicht direkt nachgegangen werden.
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